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Abwägung der frühzeitigen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange zum Vorentwurf des vorzeitigen vorhabenbezogenen  
Bebauungsplanes Nr. 21  

Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ der Stadt Burg Stargard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neubrandenburg, im April 2020 
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1.0  ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE,  

 NACHBARGEMEINDEN   

           DIE BETEILIGUNG ERFOLGTE MIT SCHREIBEN VOM 11.12.2019      
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 Ja Nein 

0 Landesplanerische Stellungnahme- 
Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Mecklenburgische 
Seenplatte 
 

14.01.2019  x    

1 Landesamt für Gesundheit und 
Soziales M-V, Abt. Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
Poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-
regierung.de 

-      

2 Deutsche Telekom AG 
Technikniederlassung 
Postfach 229 
14526 Stahnsdorf  
info@telekom.de 

-      

3 E.DIS Netz GmbH 
Langewahler Straße 60 
15517 Fürstenwalde/Spree 
Planauskunft_n@e-dis.de 

16.01.2020  x    

4 Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH 
John-Schehr-Straße 1 
17033 Neubrandenburg 
jens.urbanek@neu-sw.de 

14.01.2020  x    

5 Handwerkskammer 
Ostmecklenburg- Vorpommern 
Friedrich-Engels-Ring 11 
17033 Neubrandenburg 
info@hwk-omv.de 

-      

6 GDMcom  
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 
leitungsauskunft@gdmcom.de 

12.12.2020  x    

7 Deutsche Bahn AG 06.02.2020 x  x   

mailto:Poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de
mailto:Poststelle.arbsch.nb@lagus.mv-regierung.de
mailto:info@telekom.de
mailto:Planauskunft_n@e-dis.de
mailto:info@hwk-omv.de
mailto:leitungsauskunft@gdmcom.de
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DB Immobilien Region Ost 
Caroline-Michaelis-Str. 5-11 
10115 Berlin 
sylvia.franke@deutschebahn.com 

 
 
 
 
 
 

8 Industrie- und Handwerkskammer zu 
Neubrandenburg 
Katharinenstraße 48 
17033 neubrandenburg 
info@neubrandenburg.ihk.de 

08.01.2020  x    

9 Vodafon GmbH / Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH 
Eckdrift 81 
19061 Schwerin 
TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com  

07.01.2020  x    

10 
 
 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege M-V 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 
poststelle@lakd-mv.de 

-      

11 Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V 
Postfach 13 38 
18263 Güstrow 
susann.foerster@lung.mv-
regierung.de 

- 
17.01.2020 
keine 
Stellungnahme 
abgegeben 

     

12 Landesamt für innere Verwaltung M-
V, Amt für Geoinformation, 
Vermessung und Katasterwesen 
Postfach 120135 
19059 Schwerin 
raumbezug@laiv-mv.de 

12.12.2020  x    

13 Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
Bauamt/Kreisplanung Bauleitplanung 
Zum Amtsbrink 2 
17192 Waren/Müritz 
info@lk-seenplatte.de 

02.03.2020 x  x   

14 Bergamt Stralsund 
Frankendamm 17 
18439 Stralsund 
info@bergamt-mv.de 

-      

15 Staatliches Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenb. Seenplatte 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
poststelle@stalums.mv-
regierung.de 

08.01.2020  x    

16 Forstamt Neustrelitz 
Wilhelminenhof 6 
17237 Blumenholz 
detlev.knoll@lfoa-mv.de 

29.01.2020 x  x   

mailto:info@neubrandenburg.ihk.de
mailto:TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com
mailto:susann.foerster@lung.mv-regierung.de
mailto:susann.foerster@lung.mv-regierung.de
mailto:raumbezug@laiv-mv.de
mailto:info@lk-seenplatte.de
mailto:poststelle@stalums.mv-regierung.de
mailto:poststelle@stalums.mv-regierung.de
mailto:detlev.knoll@lfoa-mv.de
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17 Straßenbauamt Neustrelitz 

An der Fasanerie 47 
17253 Neustrelitz 
Sba-nz@sbv.mv-regierung.de 

06.01.2020  x    

18 Wasser- und Bodenverband 
Obere Havel/ Obere Tollense 
Ihlenfelder Straße 119 
17034 neubrandenburg 
wbv-nb@wbv-mv.de 

-      

19 Tollenseufer Abwasser- 
beseitigungsgesellschaft mbH 
John-Schehr-Straße 1 
17033 Neubrandenburg 
info@neu-sw.de 

- 
Siehe Nr. 4 
Neu-sw 

 x    

20 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr Referat Infra I 3 
Postfach 2963,   53019 Bonn 
baiudbwtoeb@bundeswehr.org 

16.12.2020  x    

21 Mecklenburg-Vorpommersche 
Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) 
Quitzerower Weg 13e 
17109 Demmin 
vld@mvvg-bus.de 

-      

22 Staatliche Bau- und Liegen- 
schaftsverwaltung M-V 
Neustrelitzer Straße 121 
17033 Neubrandenburg 
poststelleNB@bbl-mv.de 

-      

23 Hauptzollamt Neubrandenburg 
Ihlenfelder Straße 112-114 
17033 Neubrandenburg 
poststelle.za-
neubrandenburg@zoll.bund.de 

08.01.2020  x    

24 GASCADE Gastransport GmbH 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
leitungsauskunft@gascade.de 

18.12.2020  x    

25 Gemeinde Groß Nemerow 
über Amt Stargarder Land 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 
amt@stargarder-land.de 

17.12.2019  x    

26 Gemeinde Holldorf 
über Amt Stargarder Land 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 
amt@stargarder-land.de 

17.12.2019  x    

27 Gemeinde Lindetal 
über Amt Stargarder Land 

17.12.2019  x    

mailto:Sba-nz@sbv.mv-regierung.de
mailto:info@neu-sw.de
mailto:baiudbwtoeb@bundeswehr.org
mailto:poststelleNB@bbl-mv.de
mailto:leitungsauskunft@gascade.de
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Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 
amt@stargarder-land.de 

28 Gemeinde Pragsdorf 
über Amt Stargarder Land 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 
amt@stargarder-land.de 

17.12.2019  x    

29 Stadt Nbdg. Stadtentwicklung 
Wirtschaft und 
Stadtentwicklungsplanung 
Postfach 1814 
17033 Neubrandenburg 
julia.manthe@neubrandenburg.
de 

15.01.2020  x    

30 Amt Neustrelitz-Land 
Gemeinde Blankensee 
Marienstraße 5 
17253 Neustrelitz 

12.12.2019  x    

30a Amt Neustrelitz-Land 
Gemeinde Möllenbeck  

Marienstraße 5 
17253 Neustrelitz 

12.12.2019  x    

31 Amt Woldegk 
Stadt Woldegk 
Karl-Liebknecht-Platz 1 
17348 Woldegk 
stadt.woldegk@amt-
woldegk.de 

18.12.2019  x    

32 Bürger I 30.03.2020 x   x  

33 Bürger II 10.04.2020 x   x  

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 09.03.2020 bis zum 
10.04.2020 statt.  
24 Träger öffentlicher Belange (TöB) und die 8 Nachbargemeinden sowie das Amt für 
Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte wurden mit Schreiben vom 
11.12.2019 um eine Stellungnahme zum Vorentwurf gebeten. 
Es liegt nun eine positive Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte vor. 
9 TöB haben keine Stellungnahme abgegeben.  
Die Stadt geht davon aus, dass diese TöBs keine Hinweise oder Anregungen 
vorzubringen haben.  
15 TöB haben geantwortet, davon haben 
- 11 TöB keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Gegebene Hinweise oder 

Anregungen betreffen nicht den Plan.  
- 4 TöB haben Hinweise oder Anregungen vorgebracht. 
Die Hinweise der Stellungnahmen  
Deutsche Bahn AG  
zu Immissionen ausgehend von dem Betrieb auf den Bahnlagen der Strecke Stralsund Berlin 
wurden geprüft. Es gehen von der Bahn keine wesentlichen Störungen aus. 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu 

- Weitere Ausführungen zur Notwendigkeit der Erstellung eines vorzeitigen 
Bebauungsplanes wurden in die Begründung eingearbeitet. 
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- zu den Eingriffsregelungen und zum Artenschutz und zum Pflanzplan. Der 
Umweltbericht und der Plan Planteil A wurden geändert und die Hinweise ergänzt.   
- Löschwasserversorgung. Die Entnahme von Löschwasser erfolgt aus vorhandenen 
Zisternen und über den Camminer See.  

neu.sw GmbH zu 
  - stadttechnischen Anlagen der Ver- und Entsorgung . Die Hinweise wurden in die 
Begründung übernommen. Das Abwasserpumpwerk wird im Plan dargestellt. 
- Löschwasserversorgung. Die Entnahme von Löschwasser erfolgt aus vorhandenen 
Zisternen und aus dem Camminer See.  

Forstamt Neustrelitz zu  
Genehmigungen der Nutzungen und die Auflagen beim Errichten von Terrassen wurden in 
der Begründung und im Plan Textteil B berücksichtigt. 
 
 
Die Nachbargemeinden haben ihr Einvernehmen erteilt.  
 
Zwei Bürger haben sich beteiligt. Die Hinweise der Stellungnahme der Bürgers sind 
teilweise berücksichtigt worden. Der Textteil B, die Hinweise, die Begründung und der 
Artenschutzfachbeitrag wurden geändert. 
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Stellungnahme Nr. 0.1  Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
 

   

 
Landesplanerische Stellungnahme 
Amt für Raumordnung und Landesplanung vom 14.01.2020 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
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Stellungnahme Nr. 0.2  Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 3.1 E.DIS Netz GmbH  Abwägung 

 

    

  

 

 
TÖB Nr. 3: E.DIS Netz GmbH vom 16.01.2020  
 
 
Stellungnahme ohne planrelevante Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befinden 
sich laut übergebenen anliegenden Plan keine Anlagen der E.DIS Netz GmbH.  
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Stellungnahme Nr. 3.2 E.DIS Netz GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 3 E.DIS Netz GmbH - Plan Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 4.1 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägung 

  

     

          

 

 

 
TÖB Nr. 4: neu.sw GmbH vom 14.01.2020  
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Seite 7 der Begründung wird folgendermaßen geändert. 
Die stadttechnische Erschließung der einzelnen Gebäude im Plangebiet erfolgt über 
private Ver- und Entsorgungsleitungen mit Anschluss an die vorhandenen 
Hausanschlüsse des Gebäudes Birkenallee 4, die wiederum an die öffentliche Ver- und 
Entsorgungsleitungen im Birkenweg angeschlossen sind. 
Eine Neuordnung der Flurstücke ist nicht geplant. 
 
 
Das Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Nachnutzung von drei 
Gebäuden zu Ferienhäuser. Durch die Festlegung von engen Baufeldern wird nur eine 
geringfügige bauliche Erweiterung für Küchen/Bäder ermöglicht. Drei Ferienhäuser 
können im Bestand nachgenutzt werden. 
Im Zuge des Planverfahrens wird durch einen Antrag des Vorhabenträgers zu seinem 
Vorhaben bei neu.sw geprüft, ob die vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze für die 
geplante Erweiterung ausreichend dimensioniert sind.  
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Stellungnahme Nr. 4.2 neu.sw GmbH Abwägung 

   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Wasserversorgung: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Durchführungsvertrag wird vertraglich gesichert, dass Änderungen des 
Wasserbedarfes infolge von Kapazitätserhöhung durch den Vorhabenträger  bei 
neu.sw/Abteilung Netzservice angezeigt werden. Daraus resultierende Änderungen 
des Trinkwasserhausanschlusses sind durch den Vorhabenträger zu finanzieren. 
Der Punkt 5.0 der Begründung wird entsprechend geändert. 
 
 
Zu Löschwasserversorgung: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Punkt 1.6 der Begründung wird folgendermaßen ergänzt: 
Für den Grundschutz des Löschwassers ist eine Löschwassermenge von 48m³/h für 
die Dauer von 2 Stunden bereitzustellen. 
Neben der im Plangebiet bestehenden vier Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 
48 m³ erfolgt die Löschwasserversorgung über eine Löschwasserentnahmestelle an 
der Badestelle des Camminer Sees mittels Tragkraftspritze der Feuerwehr. Die 
Entnahmestelle befindet sich innerhalb des Umkreises von 300 m vom Standort.  
Weiterhin unterhält die neu.sw im Bereich der Hausnummer 21 einen Hydranten, der 
zur Entnahme von Wasser zur Befüllung von Löschfahrzeugen im Brand- und 
Übungsfall genutzt wird. Er hat eine Kapazität von 6,0 m³/h. 
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Stellungnahme Nr. 4.3 neu.sw GmbH Abwägung 

  

           

 
Zu Abwasserentsorgung: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Punkt 1.6 der Begründung wird folgendermaßen geändert: 
Das Vorhaben zieht einen erhöhten Abwasseranfall nach sich. 
Der Vorhabenträger hat den bestehenden Entwässerungsantrag bei der neu.sw auf die 
neuen Einleitmengen anzupassen. 
Sollten Erweiterungen /Neubauten im Abwassernetz erforderlich sein, sind die 
Verantwortlichkeiten und die Finanzierung in einem Vertrag zwischen dem 
Vorhabenträger und der neu.sw zu regeln. 
 
 
 
 
Zu Fernwärmeverteilung - keine Hinweise 
 
 
Zu neu-medianet GmbH: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Punkt 1.6 der Begründung wird folgendermaßen ergänzt: 
Im Plangebiet befindet sich in der öffentlichen Verkehrsfläche eine Rohranlage der 
neu-medianet, die im Zuge des Breitbandausbaus realisiert wird und die für eine 
Erschließung des Plangebietes erweitert werden kann. 

 
 
Zu Allgemeine Hinweise-  
Die Hinweise werden zur gegebenen Zeit berücksichtigt. Sie sind für den Bauleitplan 
nicht relevant.  
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Stellungnahme Nr. 6.1 GDMcom GmbH Abwägung 

 

   

    

 

 

 
TÖB Nr. 6: GDMcom GmbH vom 12.12.2020  
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 6.2  GDMcom GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 6.3  GDMcom GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 6 -  GDMcom GmbH (Anhang) Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 7.1 Deutsche Bahn AG Abwägung 

 

 
 
 

TÖB Nr. 7: Deutsche Bahn AG vom 06.02.2020 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung Punkt 3 wird folgendermaßen ergänzt: 
Entsprechend der Festsetzung des Bebauungsplanes soll ein Sondergebiet der 
Erholung nach § 10 BauNVO festgesetzt werden. Laut DIN 18005 sind zum Schutz vor 
Lärm die Orientierungswerte von tags 50 dB (A) und nachts 40/35 dB(A) einzuhalten.  
Die Bahnanlagen der Strecke Stralsund – Berlin sind 365 m vom Standort entfernt. Sie 
werden für den Nahverkehr (Regionalzüge) und für den Güterverkehr genutzt.  
Zur Beurteilung der vom Bahnverkehr ausgehenden Immissionen wurden die 
Frequentierung der Bahnstrecke nach Zugarten bei der Deutschen Bahn Netz AG 
abgefragt siehe folgende Seite und anhand der Tabelle Din 18005 Tabellen A3 und A4 
der Beurteilungspegel des Schienenverkehrs folgendermaßen abgeschätzt: 
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Stellungnahme Nr. 7.2 Deutsche Bahn AG Abwägung 

    Von: Andreas Schöne <Andreas.Schoene@deutschebahn.com> Im Auftrag von 
DBNETZ.OST 
Gesendet: Mittwoch, 25. März 2020 07:27 
An: Tilo Granzow <t.granzow@stargarder-land.de> 
Betreff: AW: Frage - Strecke Burg Stargard - Neustrelitz 
 
Sehr geehrter Herr Granzow, 
anbei die gewünschten Angaben. 
Die Höchstzulässige Geschwindigkeit in Höhe Haltepunkt Cammin beträgt 100 km/h, 
eine Langsamfahrstelle gibt es aktuell nicht. Diese Höchstgeschwindigkeit kann durch 
die Zugcharakteristik unterschritten werden. 
Folgende Zugzahlen wurden ausgewertet. 

Zeitraum 01.01.19-22.03.20 
 absolut Tag (6-22) Nacht (22-6) 

SPV 14211 2794 

SGV 632 448 

Sonstige 452 148 

Gesamtergebnis 15295 3390 

Zeitraum 01.01.19-22.03.20 
 Durchschnitt am Tag Tag (6-22) Nacht (22-6) 

SPV 31,8 6,3 

SGV 1,4 1,0 

Sonstige 1,0 0,3 

Gesamtergebnis 34,2 7,6 

Quelle: Geschwindigkeit VzG 2020 und Zugzahlen LeiProA BZ Berlin Fernbahn 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Schöne 
Vertrieb und Fahrplan (I.NM-O) 
 
DB Netz AG 
Granitzstr. 55-56, 13189 Berlin 

 

        

 
Täglich fahren auf der Bahnstrecke durchschnittlich laut Angaben der DB vom 
25.03.2020 tags von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 31,8 Personenzüge und 2,4 Güterzüge 
bzw. sonstige Züge. In der Nacht zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr fahren 
durchschnittlich 6,3 Personenzüge und 1,3 Güter- und sonstige Züge mit einer 
Geschwindigkeit von 100 km/h. 
Stündlich fahren demnach 2,65 Züge /h am Tag und 0,52 Züge /h in der Nacht. 
Laut Schätzung der Tabellen A 3 und A 4 der DIN 18005 entstehen dadurch 
Beurteilungspegel von tags 43 dB und nachts 38,5 dB. 
Aufgrund der geringen Störwirkung durch den geringeren Anteil an Güterverkehr < 60 
% vom Gesamtverkehr ist laut DIN 18005 ein Abschlag von 5 dB (A) zu 
berücksichtigen. 
Somit treten folgende Beurteilungspegel auf: 
Tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)= 38 dB (A), Nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)= 33,5 dB 
(A) 
Damit sind die Orientierungswerte der DIN 18005 bezüglich des Lärms 
eingehalten. 
Aufgrund des Verkehrs auf den Bahnanlagen und des Abstandes zwischen den 
Bahnanlagen und dem Ferienhausgebiet von 365 m entstehen keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen für die geplante Nutzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Andreas.Schoene@deutschebahn.com
mailto:t.granzow@stargarder-land.de


 A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                           Stadt Burg Stargard 
      architekten . stadtplaner . ingenieure                                                              Vb B-Plan Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ 
 

N:\2018B136\20\TÖB\doc\Abwägung Vorentwurf.docx 15 

Stellungnahme Nr. 8 IHK Neubrandenburg Abwägung 

 

   

     

    

 
TÖB Nr. 8: IHK Neubrandenburg vom 08.01.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 9 Vodafon GmbH / Kabel Deutschland GmbH Abwägung 

    

    

    

 

 

 
TÖB Nr. 9: Vodafon GmbH / Kabel Deutschland GmbH vom 07.01.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 12 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 

   

       

 
TÖB Nr. 12 Landesamt für innere Verwaltung vom 12.12.2020 
 
 
Stellungnahme ohne relevante Hinweise auf den Bauleitplan. 
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Stellungnahme Nr. 13.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

 

      

 
TÖB Nr. 13: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 02.03.2020 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 13.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

    

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung Punkt 1.5 
folgendermaßen ergänzt: 
Die Stadt Burg Stargard besitzt für den Bereich um die Ortslage Cammin keinen 
wirksamen Flächennutzungsplan. 
Der Standort in unmittelbarer Lage am Camminer See angebunden an den im 
Zusammenhang bebauten Ort ist in hohem Maße geeignet für die im Entwicklung des 
touristischen Angebots im Stadtgebiet von Burg Stargard. Er ist bereits mit 
Unterkunftsgebäuden, die zu Ferienzwecken genutzt wurden bebaut und wurde so 
bereits jahrelang als Erholungsstandort genutzt. Die Stadt möchte die bisherige 
Erholungsnutzung am Standort beibehalten und die Nachnutzung der bestehenden 
Gebäude für touristische Zwecke sichern.  
Der vorhandene Bestand der Ferienunterkunftsgebäude hat jedoch ohne die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen eines Bebauungsplanes keine 
Entwicklungsmöglichkeiten und wäre somit dem Verfall preisgegeben. Dieses möchte 
die Stadt verhindern.  
Aus diesen Gründen ist die Aufstellung eines vorzeitigen  Bebauungsplanes nach § 8 
Abs. 4 BauGB dringend erforderlich.  
Da das Plangebiet bereits bebaut ist und als Erweiterung nur Anbauten an den 
vorhandenen Gebäuden zulässig sind und die ursprüngliche Erholungsnutzung nicht 
geändert wird, steht der Plan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht entgegensteht. 
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Stellungnahme Nr. 13.3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden im Verfahren berücksichtigt. 
Im Punkt 5 der Begründung wird auf den Durchführungsvertrag und die Verpflichtungen 
des Vorhabenträgers eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird im Durchführungsvertrag berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 13.4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

   

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung-Die Hinweise werden 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.:Dem Hinweis wird gefolgt und die Eingriffsbilanzierung Punkt 6.3.1.3  
Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen) 
im Umweltbericht überarbeitet. 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt: 
Laut Pflanzplan wird die Kompensationsmaßnahme 6.31 der HZE für den Ausgleich 
eingesetzt. 
Die Grenze der Maßnahmefläche wird im Plan soweit nach Norden verschoben, dass 
die nördlich stehenden Bäume in die Maßnahmefläche integriert sind.  
Innerhalb der Maßnahmefläche stehen 3 Eichen, 4 Birken und 2 Ahornbäume mit einer 
Gesamtfläche von 266 m². Dies entspricht einem Anteil von 26% der Gesamtfläche. 
Die Begründung, der Planteil A und der Pflanzplan werden entsprechend geändert. 
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Stellungnahme Nr. 13.5 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

   

     

 
Zu Artenschutz: 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Plan unter Punkt 5 wird folgender Hinweis aufgenommen: 
Vor Beginn von Umbaumaßnahmen ist das betreffende Gebäude auf Vorkommen von 
Brut -, Nist-, Wohn-, oder Zufluchtstätten geschützter Tierarten (z.B. Fledermäuse, 
Kleinvögel) zu untersuchen. Werden derartige Lebensstätten entdeckt, sind die Arbeiten 
einzustellen und unverzüglich die untere Naturschutzbehörde des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte; Regionalstandort Waren (0395/57087-3235) zu 
informieren, damit die Tiere ggf. umgesetzt werden können. Gleiches trifft bei der 
Fällung von Bäumen mit erkennbaren Höhlungen im Stammbereich zu. 
Der Artenschutzfachbeitrag wird im Punkt 7.7 ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Oberflächenwasser: 
 
Die allgemeinen Hinweise werden berücksichtigt. 
Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser wird wie bisher üblich, innerhalb 
des Plangebiets schadlos aufgefangen und verwertet bzw. großflächig zur 
Versickerung/Verdunstung gebracht.  
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Stellungnahme Nr. 13.6 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

   

       

 

 
 
Zu Grundwasser: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung Punkt 6.2.1.5 Schutzgut Wasser wird folgendermaßen ergänzt: 
Das Plangebiet liegt in einem Gebiet mit artesischem Grundwasser. Die Geländehöhen 
liegen bei 66,70 m ü NHN im Westen im Bereich der Birkenallee und bei 63,2 m ü NHN 
im Norden im Bereich des Seeufers. 
Der Bebauungsplan bereitet lediglich die planungsrechtliche Umnutzung vorhandener 
Gebäude und deren geringfügige Erweiterungen vor. Bevor die Anbauten errichtet 
werden ist der Baugrund hinsichtlich seiner Bebaubarkeit zu untersuchen. Das 
anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser wird wie bisher üblich, innerhalb des 
Plangebiets schadlos aufgefangen und verwertet bzw. großflächig zur 
Versickerung/Verdunstung gebracht.  
Grundwasserabsenkungen werden für die Errichtung der Anbauten bzw. bei 
Ersatzbauten nicht notwendig. Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen 
(artesisches Grundwasser), ist dies der unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte unverzüglich anzuzeigen. 
 
Zu Bodenschutz und Abfallrecht:  
Die Hinweise sind nicht relevant für den Bebauungsplan. Die Gesetze und 
Verordnungen hat der Vorhabenträger einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZU III. Sonstige Hinweise 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Stellungnahme Nr. 13.7 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

   

       

 

 
 
Für den Grundschutz des Löschwassers ist eine Löschwassermenge von 48m³/h für die 
Dauer von 2 Stunden bereitzustellen. 
Neben den im Plangebiet bestehenden Zisternen mit einem Fassungsvermögen von 48 
m³ erfolgt die Löschwasserversorgung über eine Löschwasserentnahmestelle an der 
Badestelle des Camminer Sees mittels Tragkraftspritze der Feuerwehr. Die 
Entnahmestelle befindet sich innerhalb des Umkreises von 300 m vom Standort.  
Weiterhin unterhält die neu.sw im Bereich der Hausnummer 21 einen Hydranten, der 
zur Entnahme von Wasser zur Befüllung von Löschfahrzeugen im Brand- und 
Übungsfall genutzt wird. Er hat eine Kapazität von 6,0 m³/h. 
 
Eine Teilung des Grundstückes auf dem sich das Vorhaben befindet bzw. 
weiterentwickelt werden soll, ist nicht vorgesehen.  
 
Zu 2. Die Hinweise der Unteren Verkehrsbehörde betreffen nicht die Belange des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Sie werden zur Kenntnis genommen und bei 
Bedarf zur gegebenen Zeit berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.:  
Die Hinweise für das weitere Verfahren werden berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 13.8 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 15.1 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte 

Abwägung 

 

 

 

 

 
TÖB Nr. 15: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte vom 08.01.2020 

 
 
Stellungnahme ohne Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis wurde am Verfahren beteiligt. 
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Stellungnahme Nr. 15.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte 

Abwägung 

  

     

 
 
 
 
Zu 4: zu Abfall und Kreislaufwirtschaft: 
Der Hinweis auf anfallende Abfälle ist nicht planrelevant. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sind vom Vorhabenträger einzuhalten.  
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Stellungnahme Nr. 16.1 Landesforst M-V Forstamt Neustrelitz Abwägung 
   

            

 
TÖB Nr. 16: Landesforst M-V Forstamt Neustrelitz vom 29.01.2020 
 
 
Stellungnahme mit Auflagen, die berücksichtigt werden. 
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Stellungnahme Nr. 16.2 Landesforst M-V Forstamt Neustrelitz Abwägung 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zu 3.: Die Aussagen werden in die Begründung Punkt 1.6 übernommen. 
Laut Stellungnahme der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Neustrelitz 
vom 29.01.2020 haben die drei Ferienhäuser innerhalb des Waldabstandes 
Bestandsschutz. Der forstrechtliche Bestandsschutz gilt nur solange, wie das 
vorhandene Gebäude selbst seinen Bestand hat. Veränderungen, die die Identität des 
Gebäudes berühren, wie, z.B. Erweiterungen, ein Abriss mit Neubau, das Auswechseln 
tragender Wände, die Änderung der Statik der Dachkonstruktion, bekommen keine 
forstbehördliche Zustimmung. Die Nutzung als Nebengebäude/Sauna ist zulässig und 
bedarf keiner Ausnahmegenehmigung durch die Forstbehörde. 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Punkt 1.6 der Begründung wird folgendermaßen geändert:  
Der Anbau von Terrassen an allen Ferienhäusern in Richtung Wald wird nach § 4 
Nummer 1 WAbstVO genehmigt, wenn von der Terrasse keine Wirkung wie vom 
Gebäude ausgeht, d.h. sie ist ebenerdig oder von geringer Höhe (unter 1 m über der 
Geländeoberfläche) errichtet wird. Die Befestigung darf nicht in einer Art erfolgen (z.B. 
festes Dach mit Ständerwerk oder Säulen), so dass sie später geschlossen werden 
kann oder soll. 
Die textliche Festsetzung Nr.5.3 im Plan Textteil B wird folgendermaßen geändert: 
Die Errichtung von nicht überdachten Terrassen mit einer maximalen Höhe von bis zu 
1m unter der Oberkante des Erdgeschosses des dazugehörigen Hauses ist zulässig. 
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Stellungnahme Nr. 17 Straßenbauamt Neustrelitz Abwägung 

       

    

   

 
TÖB Nr. 17: Straßenbauamt Neustrelitz vom 06.01.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                           Stadt Burg Stargard 
      architekten . stadtplaner . ingenieure                                                              Vb B-Plan Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ 
 

N:\2018B136\20\TÖB\doc\Abwägung Vorentwurf.docx 31 

Stellungnahme Nr. 20 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Abwägung 

     

                                                                                                               

 

                                                                                                

   

TÖB Nr. 20:  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr vom 16.12.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A & S GmbH Neubrandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                           Stadt Burg Stargard 
      architekten . stadtplaner . ingenieure                                                              Vb B-Plan Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ 
 

N:\2018B136\20\TÖB\doc\Abwägung Vorentwurf.docx 32 

Stellungnahme Nr. 23 Hauptzollamt Abwägung 

    

              

 
TÖB Nr. 23: Hauptzollamt vom 08.01.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 24 Gascade Abwägung 

 

         

 
TÖB Nr. 24: GASCADE vom 18.12.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 25 Gemeinde Groß Nemerow Abwägung 

   

   

   

   

    

    

 

 
TÖB Nr. 25: Gemeinde Groß Nemerow vom 17.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 26 Gemeinde Holldorf Abwägung 

 

   

   

    

 

 
TÖB Nr. 26: Gemeinde Holldorf vom 17.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 27 Gemeinde Lindetal Abwägung 

 

   

   

    

 

 
TÖB Nr. 27: Gemeinde Lindetal vom 27.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 28 Gemeinde Pragsdorf Abwägung 

 

   

   

    

 

 
TÖB Nr. 28: Gemeinde Pragsdorf vom 17.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 29 Stadt Neubrandenburg Abwägung 

    

     

 
TÖB Nr. 29: Stadt Neubrandenburg vom 15.01.2020 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 30 Gemeinde Blankensee Abwägung 

 

   

   

    

 
TÖB Nr. 30: Gemeinde Blankensee vom 12.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 30a Gemeinde Möllenbeck Abwägung 

  

  

 
TÖB Nr. 30a: Gemeinde Möllenbeck 12.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Nr. 31 Windmühlenstadt Woldegk Abwägung 

 

   

 
TÖB Nr. 31: Windmühlenstadt Woldegk vom 18.12.2019 
 
 
Stellungnahme ohne Bedenken 
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Stellungnahme Bürger I Abwägung 

  

      

   

 
Stellungnahme Bürger I  
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I. Keine Hinweise 
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Stellungnahme Bürger I .  Abwägung 
 

       

Zu II.I:  
In Punkt 1.1 Der Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung folgendermaßen ergänzt 
bzw. geändert:  

Der Geltungsbereich des neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet 
Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ überlagert den Geltungsbereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes Nr. 2 „Jugendfreizeitzentrum Cammin“ vollständig.  
Mit dieser vollständigen Überlagerung des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ mit dem 
Geltungsbereich des seit dem 24.12.1998 rechtskräftigen Vorhaben- und Erschließungsplanes 
Nr. 2 „Jugendfreizeitzentrum Cammin“ gelten nach Beendigung des Verfahrens zur Aufstellung 
dieser Satzung die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 
Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“. Der neue Bebauungsplan überlagert damit 
gleichsam den früheren Plan mit der Folge, dass dessen Festsetzungen das entgegenstehende 
frühere Recht verdrängen, ohne es aufzuheben. Damit ersetzt der neue Plan den alten Plan 
vollständig. Die Begründung wird um den Planausschnitt der Satzung über den Vorhaben- und 
Erschließungsplanes Nr. 2 „Jugendfreizeitzentrum Cammin“ der Gemeinde Cammin vom 
06.07.1998, rechtskräftig seit dem 24.12.1998 ergänzt. 
 
Zu 2. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wurde vor dem Aufstellungsbeschluss durch den 

Vorhabenträger den städtischen Gremien vorgestellt. In kooperativer Zusammenarbeit sind 
frühzeitig die Ziele des Vorhabenträgers und die Ziele der Stadt abgeglichen worden. Diese 
abgestimmte Planung bildete die Grundlage für die Erarbeitung des Vorentwurfes des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und ist in der Begründung dargestellt. Er ist neben dem 
Durchführungsvertrag und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Auslegepflicht nach § 3 BauGB besteht nicht. Der  
Vorhaben- und Erschließungsplan wird unter Berücksichtigung aller Belange nach Abschluss der 
Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung qualifiziert und wird in Zusammenhang mit dem 
Durchführungsvertrag vor dem Satzungsbeschluss von der Stadtvertretung beschlossen.  
Die Begründung Punkt 1.3 wird diesbezüglich ergänzt. 
 
Zu 3. Siehe II.I 
Zu 4. Der Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung Punkt 1.5 folgendermaßen ergänzt: 

Die Stadt Burg Stargard besitzt für den Bereich um die Ortslage Cammin keinen wirksamen 
Flächennutzungsplan. Nach § 8 Abs. 4 BauGB kann ein Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn 
der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes nicht 
entgegenstehen wird. (Vorzeitiger Bebauungsplan)  
Der Standort in unmittelbarer Lage am Camminer See angebunden an den im Zusammenhang 
bebauten Ort ist in hohem Maße geeignet für die im Entwicklung des touristischen Angebots im 
Stadtgebiet von Burg Stargard. Er ist bereits mit Unterkunftsgebäuden, die in einem festgesetzten 
Sondergebiet der Erholung nach § 10 BauNVO zu Ferienzwecken genutzt wurden, bebaut und 
wurde so bereits jahrelang als Erholungsstandort genutzt. Die Stadt möchte die bisherige 
Erholungsnutzung am Standort beibehalten und die Nachnutzung der bestehenden Gebäude mit 
einer geringfügigen baulichen Erweiterung für touristische Zwecke sichern.  
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Stellungnahme Bürger I Abwägung 
 

         

Der vorhandene Bestand der Unterkunftsgebäude hat jedoch ohne die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen, die der Bebauungsplan schafft keine Entwicklungsmöglichkeiten. Die Anlage 
mit den 6 Gebäuden wäre damit dem Verfall preisgegeben und es würde ein städtebaulicher 
Missstand in Cammin entstehen. Um dieses zu verhindern, ist die Aufstellung eines vorzeitigen 
Bebauungsplanes nach § 8 Abs. 4 BauGB dringend erforderlich.  
Da das Plangebiet bereits bebaut ist und als Erweiterung nur Anbauten an den vorhandenen 
Gebäuden zulässig sind und die ursprüngliche Erholungsnutzung nicht geändert wird, steht der 
Plan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegen. 
Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens führte entsprechend der Stellungnahme des 
Amtes für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte vom 14.01.2019 zu 
folgendem Ergebnis: 
Unter Bezug auf die o. g. betroffenen raumordnerischen Belange wird festgestellt, dass das 
Vorhaben zur Profilierung des touristischen Angebots im Vorbehaltsraum für Tourismus am 
Camminer See beiträgt und hinsichtlich der Kapazität als räumlich angemessen betrachtet wird. 
Die Anlage befindet sich im direkten südlichen Anschluss zum Siedlungsgebiet von Cammin. 
Zudem soll ein bestehendes Gebiet überbaut werden. Insofern wird das Vorhaben den Belangen 
für eine raumverträgliche Siedlungsentwicklung gerecht. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 21 Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ 
der Stadt Burg Stargard entspricht den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung. 
Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht der beabsichtigten Entwicklung des 
Gemeindegebietes entgegensteht, wird er vor Aufstellung eines Flächennutzungsplanes vorzeitig 
aufgestellt. 
 
Zu 5. Die Vorentwurfsunterlagen wurden gegenüber der Stadtentwicklungsausschusssitzung vom 

22.08.2019 und dem Hauptausschuss vom 10.09.2019 überarbeitet. Die neuen 
Vorentwurfsunterlagen wurden mit der Beschlussnummer 00SV/19/029-1 am 07.11.2019 im 
Stadtentwicklungsausschuss beraten und am 04.12.2019 durch die Stadtvertretung bestätigt und 
zur frühzeitigen Offenlegung und zur Behörden- und Trägerbeteiligung bestimmt. 

 
Zu 6. Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die textliche Festsetzung Nr. 6 zum erweiterten Bestandschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO wird 
gestrichen. Die Art der Nutzung, sowie weitere Festsetzungen zu diesen drei innerhalb des 
Waldabstandes liegenden Gebäuden werden gemäß §12 BauGB festgesetzt. 
Laut Stellungnahme des Forstamtes Neustrelitz vom 29.01.2020 gilt innerhalb des 
Waldabstandes ein forstrechtlicher Bestandsschutz jedoch nur solange, wie das vorhandene 
Gebäude selbst seinen Bestand hat. Veränderungen, die die Identität des Gebäudes berühren, 
wie, z.B. Erweiterungen, ein Abriss mit Neubau, das Auswechseln tragender Wände, die 
Änderung der Statik der Dachkonstruktion, bekommen keine forstbehördliche Zustimmung.  
Auch ist die Nutzung als Nebengebäude/Sauna zulässig und bedarf keiner 
Ausnahmegenehmigung durch die Forstbehörde. 
Die Errichtung von Terrassen auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche, innerhalb der 
Waldabstandsfläche ist laut Stellungnahme des Forstamt Neustrelitz vom 29.01.2020 ebenfalls 
zulässig. Der Anbau von Terrassen an allen Ferienhäusern in Richtung Wald wird nach § 4 
Nummer 1 WAbstVO genehmigt, wenn von der Terrasse keine Wirkung wie vom Gebäude  
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Stellungnahme Bürger I  Abwägung 
 

         

 

ausgeht, d.h. sie ist ebenerdig oder von geringer Höhe (unter 1 m über der Geländeoberfläche) 
errichtet wird. Die Befestigung darf nicht in einer Art erfolgen (z.B. festes Dach mit Ständerwerk 
oder Säulen), so dass sie später geschlossen werden kann oder soll. 
 
Zu 7. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 soll ein Sondergebiet Ferienhäuser 

„Birkenallee Cammin“ planungsrechtlich gesichert werden. Somit können auch die Gebäude, die 
innerhalb des Gewässerschutzstreifens des Camminer Sees stehen als Ferienhäuser, als 
Nebengebäude oder/ und als Sauna auch mit dem neuen Planungsrecht weiter genutzt werden.  
Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Bebauungsplan handelt, der unter anderem 
planungsrechtliche Voraussetzungen zur Nachnutzung von bestehenden baulicher Anlagen und 
deren baulicher Ergänzung durch Terrassen innerhalb des Gewässerschutzstreifens nach § 29 
Abs. 3 Nr. 4 NatSchAG M-V schaffen soll, beantragt die Stadt Burg Stargard, wenn die 
Notwendigkeit dieser Ausnahmegenehmigung durch das Umweltamt des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte in der Entwurfsbeteiligung bestätigt wird und nachdem der 
Bebauungsplan der Planstand § 33 BauGB erreicht hat, für die im Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 ein Sondergebiet Ferienhäuser „Birkenallee Cammin“ 
getroffenen Festsetzungen zu der Zulassung baulicher Anlagen im Gewässerschutzstreifen die 
Ausnahmegenehmigung. 
 
Zu 8. Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung und der Umweltbericht werden  

folgendermaßen entsprechend geändert. 
Das Plangebiet wird als Sondergebiet, das der Erholung dient -Ferienhausgebiet nach § 10 
BauNVO festgesetzt. Laut DIN 18005 sind zum Schutz vor Lärm die Orientierungswerte von tags 
50 dB (A) und nachts 40/35 dB(A) einzuhalten. Die angrenzenden Nutzungen innerhalb des Ortes 
entsprechen einem allgemeinen Wohngebiet. Hier betragen die Orientierungswerte der DIN 
18005 der 55 dB(A) am Tag und 45/40 dB(A) in der Nacht. Obwohl der Schutzanspruch des 
Ferienhausgebietes höher ist als der des angrenzenden allgemeinen Wohngebiets in der 
Ortslage sind beide Nutzungen in der Nachbarschaft verträglich.  
Bei dem Verkehrsaufkommen auf der an das Sondergebiet angrenzenden unbefestigten 
Gemeindestraße Birkenallee handelt es sich um Quell- und Zielverkehr der Ferienhaussiedlungen 
Eichenweg und Buchenweg/Tannenweg mit 57 Ferienhäusern. Durch die geplante Nachnutzung 
der 6 Ferienhäuser kommt es zu einem entsprechend geringem und damit unerheblich höheren 
Verkehrsaufkommen, so dass es auch an An- und Abreisetagen zu keiner erheblichen 
Beeinträchtigungen für den Menschen durch die Nachnutzung der 6 Ferienhäuser kommen wird.  
Auf Grund der zulässigen Nutzungen im Plangebiet werden keine Konflikte mit der an den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes angrenzenden Wohnnutzungen entstehen und umgekehrt 
auch nicht. 

 
Zu 9. Im Umweltbericht wird auf das östlich angrenzend an das Plangebiet liegende gesetzlich 

geschützte Biotop MST 08041 „Röhrichtbestände und Riede; Naturnahe Bruch-, Sumpf- und 
Auwälder“ eingegangen. Der Umweltbericht wird folgendermaßen ergänzt: 
Das Biotop wird durch die weitere Nutzung der bestehenden Gebäude auch mit baulichen 
Erweiterungen nicht beeinträchtigt. Durch eine bauliche Abgrenzung des Plangebietes durch  
einen bestehenden Zaun bzw. im Norden durch bestehende und festgesetzte Baum und  
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Strauchflächen ist das Biotop geschützt. 
Die Erdkröte (Bufo bufo) ist keine „Streng geschützte Tierart. Sie ist eine der häufigsten 
Amphibienarten Europas und fast auf dem gesamten Kontinent verbreitet. Die große Zahl an 
Erdkröten resultiert vornehmlich aus ihrer Anspruchslosigkeit. 
Ihr Schutzstatus ist nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung 
„Besonders geschützt“. Besonders geschützte Arten dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet 
werden. Erdkröten besiedeln ein breites Spektrum an Lebensräumen und sind an einer Vielzahl 
von Gewässern zu finden. Gefährdet sind sie durch die Zerstörung oder Beeinträchtigung von 
Gewässern durch Zuschüttung oder Eintrag von Müll, Dünger und Umweltgiften.  
Durch den Bebauungsplan werden derartige Beeinträchtigungen nicht ausgelöst. 
Laut Kartenportal Umwelt Mecklenburg Vorpommern Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie sind im Bereich Cammin keine Biber und besetzten Reviere kartiert. 
Außerdem entspricht das Plangebiet mit den Gebäuden und der Wiese nicht den 
Lebensraumansprüchen eines Bibers. Diese bestehen vorzugsweise aus langsam fließenden 
Gewässern oder stehenden im Winter ausreichend frostfreie Gewässer und Uferbereichen mit 
strukturreicher Vegetation und gutem Regenerationsvermögen.  

Der Artenschutzfachbeitrag wird entsprechend ergänzt. 
Auf den Schutz des Fischotters, dessen Vorkommen großräumig um Cammin nachgewiesen ist,  
wurde im Artenschutzfachbeitrag Punkt 7.6.2.3 eingegangen. 
 
Zu 10. Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Die Stadt Burg Stargard nimmt mit dem Aufstellungsbeschluss des vorzeitigen 
vorhabenbezogene Bebauungsplanes ihre Planungshoheit wahr. 
Durch das Planverfahren wird das von der Stadt befürwortete Vorhaben umfänglich durch die 
Behörden, Träger öffentlicher Belange geprüft. Die Öffentlichkeit wird hierbei frühzeitig und in der 
Entwurfsphase in die Planung einbezogen. 
Der genannte Vergleich Dritter ist hierbei nachrangig und für das Planaufstellungsverfahren nicht 
relevant. 
Die Erstellung eines Lärmimmissionsgutachtens ist auf Grund der Verträglichkeit der Nutzung des 
Sondergebietes, das der Erholung dient mit den umgebenden Nutzungen nicht erforderlich.       

 
Zu 11. Die Hinweise sind nicht planrelevant. 
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Stellungnahme Bürger II Abwägung 
 

       
 
 

Stellungnahme Bürger II:Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Zu 1.- 6. Absatz: Die Bebauung und Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches entstand auf 
Grund der Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 2 „Jugendfreizeitzentrum 
Cammin“ der Gemeinde Cammin vom 06.07.1998, rechtskräftig seit dem 24.12.1998. 
Dieser rechtskonform entstandene Bestand (Gebäude und Nutzung) bildet die Grundlage zur 
Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt. 
Das städtebauliche Ziel der Planung ist die Nachnutzung dieser 6 bestehenden 
Ferienunterkunftsgebäude zu zeitgemäßen Ferienhäusern in einem Sondergebiet, wobei 3 
Gebäude für den Einbau von Küchen und Bädern geringfügig erweitert werden sollen. Das 
Sondergebiet dient insbesondere dem Zwecke der Erholung und dem touristischen 
freizeitgemäßen Wohnen.  
Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie als 
Ausgleichsmaßnahme und zur Steigerung der Biodiversität wird der jetzige kleine Bolzplatz im 
Süden des Plangebietes aufgegeben und die Fläche mit Sträuchern bepflanzt, wobei die 
bestehenden Bäume in die Fläche einbezogen werden. 
Zu 7.- 8. Absatz: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Im Artenschutzfachbeitrag zur Abprüfung der Verbotstatbestände bezüglich des Artenschutzes 
wurden die Lebensraumansprüche der durch die Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie 
streng geschützten Arten in einer Tabelle dargestellt, und jene selektiert, die im Plangebiet mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf Grund nicht geeigneter Habitate nicht vorkommen. Für die 
verbleibenden Arten, die im Gebiet vorkommen könnten, wurde geprüft, ob die geplanten 
Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereitenden Handlungen geeignet sind, diesen Arten 
gegenüber Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG auszulösen.  
Die genannten Amphibien/Reptilien haben innerhalb des Plangebietes keinen geeigneten 
Lebensraum. Auf Grund des Hinweises werden jedoch die Habitate der genannten Arten 
gesondert im Artenschutzfachbeitrag abgeprüft und dieser durch Punkt 7.6.2.4 ergänzt. 
Siehe folgende Seiten. 
Zu 9. Absatz: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

Das Plangebiet ist seit langem durch Menschen beeinflusst. Alte Messtischblätter von 1888 
zeigen, dass die Fläche des Plangebietes zu dieser Zeit landwirtschaftlich genutzt wurde. In der 
DDR vor 1990 war die Fläche Kinderferienlager und wurde danach bis zum Jahr 1998 wieder als 
Wiese /Weide landwirtschaftlich genutzt.  
Die Herstellung eines Biotoptyps Wiese und der damit einhergehende Abbruch aller Anlagen und 
bestehenden Nutzungen stimmen nicht mit den gemeindlichen Planzielen überein. 
Zu 10. Absatz: Die Prüfung und Beurteilung des Vorhabens auf das Landschaftsbild erfolgte 

bereits im Umweltbericht unter Punkt 6.2.1.6.. Durch das Vorhaben werden Eingriffe in Natur und 
Landschaft verursacht, die innerhalb des Plangebietes durch entsprechende Maßnahmen 
kompensiert werden. Eine optische Störwirkung zum Landschaftsbild, zur angrenzenden 
Waldfläche und dem benachbartem Camminer See entsteht nicht, da eine bestehende 
straßenbegleitende Bebauung mit der Planung gesichert wird und geringfügig erweitert werden 
kann. 
Der mit dem Vorhaben zu erwartende Eingriff in das Landschaftsbild ist von geringer Bedeutung. 
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 7.6.2.4 Abprüfung weiterer Arten auf Grund von Hinweisen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Aufgrund von Hinweisen aus der frühzeitigen Offenlegung auf die Betroffenheit folgender streng 
geschützten Arten in dem an die Uferzone angrenzendem Plangebiet  
• Laubfrosch   Hyla arborea  
• Springfrosch   rana dalmatina 
• Moorfrosch   rana arvakis 
• Rotbauchunke  Bombina 
• Kammmolch Triturus cristatus  
• Wechselkröte   Bufo viridis 
• Zauneidechse  Lacerta Agitis 
• Biber    Castor fiber 
und der nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung „Besonders 
geschützt“ Art Erdkröte (Bufo bufo) wird auf diese Arten gesondert eingegangen und zunächst 
abgeprüft, ob die Lebensräume dieser Arten im Plangebiet vorhanden sind und ob durch die 
Planung Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. 
Laubfrosch Hyla arborea 
Als Fortpflanzungsgewässer nutzen Laubfrösche häufig fischfreie, besonnte und vegetationsfreie 
Kleingewässer. Wichtig ist das Vorhandensein strukturreicher Hochstaudenfluren und Gehölzen 
in der Nähe, welche als Landlebensraum außerhalb der Fortpflanzungszeit genutzt werden. 
Das Plangebiet ist kein Habitat des Laubfrosches. 
Springfrosch rana dalmatina 
Der Springfrosch besiedelt ein breites Spektrum stehender Gewässer. Er bevorzugt lichte und 
gewässerreiche Laubmischwälder. Wenn Offenland über Gebüschreihen mit dem Wald 
verbunden sind, vermag er auch dieses zu besiedeln. Als Laichgewässer dienen dem 
Springfrosch Waldtümpel, Weiher, kleine Teiche und Wassergräben. Die bekannten Vorkommen 
in Deutschland befinden sich dabei im Süden und in der Mitte des Landes. Weiter nördlich sind 
nur isolierte Vorkommen in der Lüneburger Heide, auf Rügen und dem Darß bekannt. 
Das Plangebiet ist kein Habitat des Springfrosches. 
Moorfrosch rana arvakis 
Der Moorfrosch besiedelt bevorzugt Lebensräume mit hohem Grundwasserstand, wie Zwischen- 
und Niedermoore, Bruchwälder sumpfiges Grünland, Nasswiesen sowie die Weichholzauen 
größerer Flüsse. Das Plangebiet ist kein Habitat des Moorfrosches. 
Rotbauchunke Bombina 
Rotbauchunken leben in besonnten Gewässern des Flachlandes mit einer reichen Vegetation, 
bevorzugt Überschwemmungsbereiche in Talauen und Kleingewässer auf Äckern und Wiesen 
(Sölle). Die Art kommt aber auch in Flachwasserbereichen von Seen, verlandenden Kiesgruben 
und Wiesengräben vor. Das Plangebiet ist kein Habitat der Rotbauchunke. 
Kammmolch Triturus cristatus 
Der Kammmolch lebt bevorzugt in dauerhaft wasserführenden Weihern und Teichen, die sich 
durch eine reich verkrautete Unterwasservegetation auszeichnen. Da diese Strukturierung auch 
von anderen Amphibienarten bevorzugt wird, zeichnen sich Gewässer mit Vorkommen des 
Kammmolches häufig durch eine besonders artenreiche Amphibiengesellschaft aus. 
Das Plangebiet ist kein Habitat des Kammmolches. 
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Wechselkröte Bufo viridis 
Die Wechselkröte benötigt als Lebensraum ähnlich wie die Kreuzkröte trockenwarme Gebiete mit 
lockeren und sandigen Böden. Das Vorhandensein offener, vegetationsarmer bis freier Flächen 
mit ausreichenden Versteckmöglichkeiten als Landlebensraum, sowie weitgehend 
vegetationsarme Gewässer, sind Voraussetzung für die Existenz der Art. 
Das Plangebiet ist kein Habitat der Wechselkröte. 
Zauneidechse Lacerta agitis 
Zauneidechsen sind relativ anpassungsfähige Reptilien, die eigentlich keine hohen Ansprüche an 
ihre Lebensräume stellen. Zauneidechsen besiedeln Magerbiotope wie trockene Waldränder, 
Bahndämme, Heideflächen, Dünen, Steinbrüche, Kiesgruben und ähnliche Lebensräume mit 
einem Wechsel aus offenen, lockerbödigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen. Sie 
bevorzugen wärmebegünstigte Südböschungen. Das Vorhandensein vegetationsfreier, offener 
Stellen ist für die Eiablage unerlässlich. Wichtig sind auch Kleinstrukturen wie Reisig- und 
Lesesteinhaufen. 
Im Plangebiet, insbesondere im Bereich des Übergangs der unbefestigten Birkenallee/Zaun kann 
das Vorkommen der Zauneidechse nicht ausgeschlossen werden. 
Prüfung hinsichtlich des Tötungs- und Verletzungsverbotes (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 
Eine Beseitigung von vegetationsfreien offenen Stellen und Lebensräumen mit einem Wechsel 
aus offenen, lockerbödigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen Gehölzen oder 
Gebäuden, die die Zauneidechsen sowie deren Nachkommen töten können, ist nicht vorgesehen. 
Die vorhandene Struktur des Plangebietes bleibt bis auf die geringfügige Versiegelungen durch 
die Erweiterungen der Gebäude und der Verkehrsfläche unter Inanspruchnahme von Rasen- und 
Gehölzflächen und der Gehölzpflanzung im Süden bestehen. Lesesteinhaufen sind im Gebiet 
nicht vorhanden. Der Reisighaufen bleibt bestehen. 
Vor der Umsetzung des Planverfahrens sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenlandschaft Maßnahme zur 
Vermeidung der Tötung und Verletzung der Zauneidechsen abzustimmen. 
Prüfung hinsichtlich des Zerstörens von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG) 
Durch die Umsetzung des Vorhabens werden keine vegetationsfreien offenen Stellen beseitigt. 
Durch die Umsetzung des Vorhabens besteht nicht die Gefahr des Zerstörens von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Prüfung hinsichtlich einer erheblichen Störung (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
Eine erhebliche Störung ist dann gegeben, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung der lokalen 
Population der Zauneidechse führen. Innerhalb des Plangebietes bleiben die Strukturen 
weitestgehend erhalten. Aufgrund der geplanten Nutzung unter Berücksichtigung des Erhalts der 
Vegetationsstrukturen und dem Bestand der umliegenden Baum- und Buschstrukturen  
entsteht kein Störungstatbestand. 
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 Biber Castor fiber 
Laut Kartenportal Umwelt Mecklenburg Vorpommern Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie sind im Bereich Cammin keine Biber und besetzten Reviere kartiert. 
Außerdem entspricht das Plangebiet mit den Gebäuden und der Wiese nicht den 
Lebensraumansprüchen eines Bibers. Diese bestehen vorzugsweise aus langsam fließenden 
Gewässern oder stehenden im Winter ausreichend frostfreie Gewässer und Uferbereichen mit 
strukturreicher Vegetation und gutem Regenerationsvermögen. 
Das Plangebiet ist kein Habitat des Bibers. 
Erdkröte Bufo bufo 
Die Erdkröte (Bufo bufo) ist keine „streng geschützte Tierart. Sie ist eine der häufigsten 
Amphibienarten Europas und fast auf dem gesamten Kontinent verbreitet. Die große Zahl an 
Erdkröten resultiert vornehmlich aus ihrer Anspruchslosigkeit. 
Ihr Schutzstatus ist nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung 
„Besonders geschützt“. Besonders geschützte Arten dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet 
werden. Erdkröten besiedeln ein breites Spektrum an Lebensräumen und sind an einer Vielzahl 
von Gewässern zu finden. Gefährdet sind sie durch die Zerstörung oder Beeinträchtigung von 
Gewässern durch Zuschüttung oder Eintrag von Müll, Dünger und Umweltgiften.  
Durch den Bebauungsplan werden derartige Beeinträchtigungen nicht ausgelöst. 
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